
 

þ Rollladen 
þ Wasserhahnen 
þ Abläufe 
þ Kochplatten 
þ Gasherd 
þ Kuchenblech 
þ Gitterrost 
þ Dampfabzug 
þ Sicherungen, Steckdosen 
þ Cheminée 
þ Geschirrwaschmaschine 
þ Waschautomat 
þ Tumbler 
 

 
þ Kühlschrank 




þ Backofen 



þ Schränke 
þ Türen 
þ Zahngläser, Seifenschale usw. in gleichwertiger Ausführung 
þ Gebrauchsanweisung für Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler und dergleichen 

þ Kleber, Selbstklebefolien und selbstklebende Haken 
þ Schrankpapier 
þ eigene Installationen 
þ eigene Tapeten 
þ Nägel, Dübel und Schrauben (Löcher nicht schliessen) 
þ eigene Bodenbeläge 

þ sämtliche Wasserhahnen, inkl. demontierbare Reduzierdüse beim Auslauf, Zahngläser 
þ Chromstahl und Edelstahlabschlüsse beim Waschbecken, Badewanne usw. 
þ Stöpsel und Abläufe zu Waschbecken (Küche, Bad, WC, Dusche) 
þ Duschenschlauch und Brause 
þ WC-Spülkasten 

 

 



 

þ Kochherd  

 
 
 
 

þ Geschirrspüler  
þ Dampfabzug  

þ Lüfter im Bad/Dusche  
þ Badewanne/Dusche  
þ Fenster  
þ Fenstersims  
þ Läden  

þ Böden  
 

þ Teppiche   

 

þ nicht vergessen  

þ Kaugummi  
þ Wachsflecken 
þ Entkalkung 
þ Kleber 

Bei der Wohnungsabnahme sind die wichtigsten Reinigungsutensilien zur Hand zu halten. Folgende Reparaturen oder Er-
satzvornahmen müssen gemäss Mietrecht zu 100% ohne Anrechnung einer Amortisation vom Mieter getragen werden: 
 
þ Ersatz von fehlenden Zimmerschlüsseln 
þ Entkalkung des Einzelboilers 

þ Reparatur defekter Lichtschalter/Steckdosen, bestehende Beleuchtungskörper 
þ Verbrauchsmaterial wie Backofenbleche, Kühlschrankeinrichtungen usw. 
þ defekte  Fensterscheiben 
þ verstopfte Abläufe bis zum Hauptstrang  
 
þ WC-Garnitur sind bei einer Mietdauer von mehr als zwei Jahre in jedem Fall durch ein gleichwertiges Modell zu ersetzen 

þ Garten, Pflanzland, Balkon- oder Terrassenbepflanzung ist der Jahreszeit/Vegetation entsprechend fachlich zu pflegen 

Der Termin für die Wohnungsabnahme muss mindestens zwei Wochen im Voraus mit der Verwaltung vereinbart werden. 
Der Mieter oder sein bevollmächtigter Stellvertreter hat an der Abnahme anwesend zu sein! Bitte vergessen Sie nicht, sich 
beim Elektrizitätswerk, beim Gaswerk, bei Ihrer Telefongesellschaft, bei Ihrer Gemeindeverwaltung usw. abzumelden.  
 
Falls Ihr Objekt Schäden aufweist, für die Sie haftbar sind, müssen diese auf den Kündigungstermin abgeschlossen sein – 
melden Sie Schäden Ihrem Privathaftpflichtversicherer und uns somit rechtzeitig. 
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